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1. Einfiihrung

a) Hintergrund

Ganztagsschulen werden in Deutschland seit einigen Jahren verstarkt eingerichtet. Die PISA-
und andere Studien haben die Férderung dieses Schultyps nahegelegt. Mit dem Angebot von
Ganztagsschulen sollte eine verniinftige Verpflegung verbunden sein, insbesondere ein
warmes Mittagessen. Hierflr gibt es jedoch keine verbindlichen Richtlinien, geschweige
denn gesetzliche Vorgaben, wie dies z.T. in anderen Landern der Fall ist.

Die Verantwortlichen in den Kommunen sind in der Regel keine Spezialisten in Sachen Ver-
pflegung. Es ist fiir sie daher schwierig, eine optimale Verpflegung zu gestalten oder Verpfle-
gungsangebote von Dienstleistern zu bewerten. Daher wird haufig nur nach dem Preis ent-
schieden. Dieses Kriterium ist jedoch nicht ausreichend fiir eine sinnvolle Entscheidung. Leh-
rer, Eltern und Schiiler sind daher oft mit dem Essen unzufrieden.

b) Kooperation mit der Fa. S&F

Seit 1.1.2012 kooperiert die Hochschule Niederrhein mit der Fa. "S&F Modernes Verpfle-
gungsmanagement". Hierbei wird das Konzept der AGS nach wie vor von der Hochschule
weiterentwickelt. Auch die Zertifikat wird von der Hochschule vergeben. Die Fa. S&F fungiert
als Dienstleister und Gibernimmt zahlreiche Aufgaben, wozu die Hochschule aus Kapazitats-
griinden nicht mehr in der Lage ist. S&F ist ein erfahrenes Dienstleistungsunternehmen, das
seit vielen Jahren unterschiedliche Einrichtungen in der Gemeinschaftsverpflegung betreut.
In Kooperation mit dieser Firma wird die Hochschule Niederrhein noch besser in der Lage
sein, ihre Zielsetzung zu erreichen.

c) Zielsetzung

Ziel dieser Initiative ist es, die Verpflegung in Ganztagesschulen (GTS), aber auch in anderen
Ganztageseinrichtungen fir Kinder und Jugendliche, schnell, preisglinstig, seriés und neutral
zu bewerten. Auch wenn nachfolgend immer nur von der Schulverpflegung gesprochen, gilt
dies grundsatzlich auch fir die Verpflegung in Kitas. Hierbei spielt die Organisationsform der
Verpflegung keine Rolle. Die Kommunen oder die jeweiligen Einrichtungen sollen bei ihren
Entscheidungen fiir eine optimale Verpflegung fiir Kinder und Jugendliche unterstiitzt wer-
den. Im Idealfall wird auf eine solche Bewertung bei der Auftragsvergabe fir die Schul-
verpflegung nicht mehr verzichtet.

d) Lésungsansatz

Die AG-Schulverpflegung (AGS) der Hochschule Niederrhein (Fachbereich Oecotrophologie)
flihrt eine EDV-gestiitzte Analyse und Bewertung verschiedener Bereiche der Verpflegung
flr GTS durch. Die Ergebnisse werden Uberpriift und die positiven Ergebnisse via Internet
bekannt gegeben. Sie kdnnen so von allen Interessierten genutzt werden. Die Bewertung
finanziert der Bewerber, in der Regel der Dienstleister. Die Kosten sind vergleichsweise nied-
rig. Die Prifstandards, die diesem Konzept zugrundeliegen, wurden auf der Basis der Quali-
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tatsstandards fir die Schulverpflegung und Kitas der DGE entwickelt. Sie gehen jedoch in
mancher Hinsicht dariber hinaus.

e) Erfullung der Anforderungen

Wer sich nicht sicher ist, ob er die Bedingungen fir eine Zertifizierung erfillt, hat zwei Mog-
lichkeiten. Uber die Priifstandards, die als Download kostenlos verfiigbar sind, ist zu erken-
nen, welche Anforderungen gestellt werden und wo noch Liicken sind. Wem das nicht reicht,
kann sich probeweise priifen lassen. Uber unser "Auskunftsverfahren" ist fiir eine geringe
Gebiihr eine solche Uberpriifung méglich, ob die Priifung voraussichtlich bestanden werden
kann. Sie erhalten in diesem Fall die Checklisten sowie die Prifformulare, mit denen wir die
einzureichenden Belege Uberpriifen. Im positiven Fall werden Ubrigens die Kosten fir das
Auskunftsverfahren fiir das Zertifikatsverfahren voll angerechnet.

f) Ganzheitlichkeit und Praxisndhe

Das Zertifizierungskonzept weist durch die inhaltliche Vielfalt des Priifspektrums ein hohes
Mal an Ganzheitlichkeit auf. Das Angebot dieses Konzepts wird standig weiter ausgebaut
und verfeinert und dabei noch mehr an die Bedlirfnisse der Praxis angepasst.

2. Ubersicht iiber die Nutzungsméglichkeiten des Konzepts

Die wichtigsten Nutzer-Gruppen unseres Konzepts sowie die in Frage kommenden Angebote
fir die Nutzung dieses Konzepts werden zunachst grob grafisch veranschaulicht. Welche
Nutzer unsere Angebote in diesem Konzept sinnvollerweise wahrnehmen kénnten, wird in
der anschlieRenden Tabelle konkret dargestellt. Vermittlung in der Angebotsspalte bedeutet
hierbei, dass diese Leistung nicht von der AG-Schulverpflegung erbracht werden kann. Aber
aufgrund von Kontakten und Kooperationen kénnen wir geeignete Personen nennen, die
dies tbernehmen wiirden.

Abb. 1: Ubersicht {iber die Nutzer und
Nutzungsmoglichkeiten des Konzepts
(Produzent)

/

Auskiinfte

Einzel-Zert. Berater
Gruppen-Zert.
Bewerber-Bewertg. |3 (extern)

(Ausgabe)
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AGS

Mogliche Nutzung

Nutzer der Angebote: Angebote
e Produzent 1,3,6,7,9 1. Auskunft fur Einzel-Betrieb
(Zentralkiiche) 2. Auskunft fir Gruppe/Verbund

3. Einzel-Zertifizierung
e Ausgabe 1,3,4,6,7,9 4. Gruppen—/Verbun_d—Zertifizierung. .
el 5. Bewertung von Dienstleistern bei Ausschrei-

bungen (s. Pkt. 8)

6. Planung von Kiichen, Ausgabestellen, Raum-
* Berater (Fa. S&F) 1,2,56,7,8 gestaltung (u.a. S&F)
(Ktiche/Schule) 7. Allgemeine Beratung (u.a. S&F)

8. Datenaufnahme fiir die Bewertung von
o Trager 4,5,6,7,8 Dienstleistern (s. Pkt. 5)
(z.B. Kommune) 9. Mikrobiolog. Untersuchung

Tab. 1: Details tiber die Nutzungsmoglichkeiten des Konzepts

Die einzelnen Angebote werden in diesem Konzept ndher erldutert. Weitere Hinweise finden
sich in unseren Prif-Standards.

3. Einzel-Zertifizierung

3.1 Bewertungsarten

Die Bewertung setzt sich grundsatzlich aus folgenden Elementen zusammen:

a) Checklistenverfahren (CLV)
b) Belegpriifung (BP)
C) Audit.

Zu a) Checklistenverfahren

Kernstiick der Bewertungen sind digitale Checklisten in Form von Excel-Dateien. Die Check-
listen sind auch mit vergleichbaren Programmen, z.B. mit Open-Office, zu bearbeiten. Das
Programm Open-Office ist kostenlos als Download aus dem Internet erhaltlich. Diese Pri-
fung wird auch als Checklistenverfahren (CLV) bezeichnet. Die Checklisten werden per E-Mail
zugesandt. Sie enthalten 150-200 Fragen, die mit "0" (nein) oder "1" (ja), z.T. auch mit "2"
(entfdllt) zu beantworten sind. Die Beantwortung der Fragen erfolgt durch den Antragsteller
in eigener Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen. Hierfir muss Fachkompetenz
und Vertrautheit mit den betriebsspezifischen Verhaltnissen vorliegen. AulRer der Beantwor-
tung der Fragen sind noch weitere Bedingungen zu erfiillen, die spater erldutert werden. Die
Beantwortung der Fragen nimmt bei Fachkraften ca. 3 Std. in Anspruch.

Zu b) Belegpriifung

Bei einigen Fragen werden zur Erlangung eines Zertifikats Belege oder Nachweise in schriftli-
cher Form gefordert. Sie sind in Kopie einzureichen. Diese werden aufgrund spezieller Prif-
formulare ausgewertet, die den Bewerbern vorab bekanntgemacht werden. Nicht anerkann-
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te Nachweise bedeuten, dass die jeweilige Antwort als "falsch" bewertet wird. Bei guter Or-
ganisation des Betriebs sind diese Nachweise vorhanden und kénnen somit in kurzer Zeit
kopiert werden.

Zu c) Audit

Es wird nach externen und internen Audits unterschieden. Wenn ein Zertifikat angestrebt
wird, filhren wir zur Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben im ersten Jahr ein Audit
durch, also eine Begehung vor Ort. Hierbei werden die gemachten Angaben Uberprift. Wei-
tere Einzelheiten s. Pkt. 3.

3.2 Bewertungsobjekte

Folgende Bewertungen sind moglich:

a. Speisenproduktion incl. einem evtl. Transport ("Produktion")

e Hiermit ist in erster Linie eine zentrale Produktion gemeint. Die Speisen missen somit
noch zum Ort des Verzehrs in einer Schule transportiert werden.

e Es kann aber auch die Speisenproduktion in einer Schule selbst beurteilt werden, so dass
der Transport entfiele (s. Pkt. c).

b. Behandlung der Speisen am Verzehrsort ("Ausgabe")

e Die Speisen werden nach der Produktion und einem evtl. Transport weiterbehandelt, z.B.
durch eine Lagerung, Regeneration oder bei der Ausgabe.

Evtl. werden noch Kaltspeisen, z.B. Salate, Desserts oder auch kleinere warme Speisen
vor Ort hergestellt.

Ein Zertifikat fur diesen Bereich ist auch im Rahmen einer sog. Gruppenzertifizierung
moglich.

. "Produktion” und "Ausgabe" unter einem Dach
Befindet sich in einer Schule auch eine Kiiche, in der die warmen Speisen zubereitet
werden, so muss eine Doppelzertifizierung fir beide Bereiche beantragt werden. Auf-
grund des direkten Zusammenhangs der Ausgabe und Produktion sowie des Eindrucks
AuBenstehender von der Identitat beider Bereiche, kénnen in diesem Fall nicht zwei ge-
trennte Zertifikate vergeben werden.

(@]

e Die Bewertung ist fir dieses Objekt kirzer und somit preisgiinstiger als bei einer ge-
trennten Zertifizierung.

d. Bewertung der Pausenverpflegung/Kioskangebot ("Pausenverpflegung")

. Es geht um die Darbietung und Auswahl des Getranke- und Speisenangebots in den
Pausen bzw. des Kiosks. Hierbei spielen auch andere, z.B. hygienische Aspekte, eine Rolle.

. Auch hier wird eine Checkliste eingesetzt, bei der die Erflllung von Soll-Vorgaben
Uberprift wird.

e. Hygiene-Status

A Mikrobiologisch-hygienischer Status (z.B. iber Prof. Dr. Dr. Prange, FB 05)
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=>» Abklatschuntersuchungen und Probennahme
=>» Uberpriifung von Reinigung und Desinfektion
=>» Laboruntersuchungen mit Prifbericht.

A Eine mikrobiol. Untersuchung ist bei der "Produktion" und "Ausgabe" notwendig, wenn
die hochste Auszeichnung erreicht werden soll. Fir die "Ausgabe" kann der Umfang und
die Haufigkeit dieser Untersuchung geringer sein.

3.3 Kriterien der Einzel-Bewertungen

Nachfolgend werden die angebotenen Bewertungsobjekte im Einzelnen naher erlautert. Ei-
nige weitere Objekte sind z.Z. noch in der Entwicklung bzw. Erprobung. Hinweise zu diesen
Objekten werden gegeben, wenn die Angebote verfligbar sind.

Einzelheiten zur Erstellung eines regelmaRigen mikrobiologisch-hygienischen Status sind di-
rekt Glber Herrn Prof. Dr. Dr. Prange erhiltlich (a.prange@gmx.de, Handy: 0172/2548497).

3.3.1 Grundsatzliches zur Bewertung

Bewerber werden vielfaltig bewertet, d.h. es geht nicht nur um die Vollwertigkeit der Ver-
pflegung, sondern auch um andere wichtige Aspekte, wie die Hygiene, die Okologie sowie
die Servicequalitat. Fir jedes der o.g. Prifobjekte gibt es eine spezifische Checkliste, in der
zunachst Fragen zu beantworten sind (CLV).

Diese Fragen sind nach ihrer Bedeutung gewichtet, und zwar aufsteigend von Kategorie 1 bis
Kategorie 3. Fragen der "Kategorie-3" sind so wichtig, dass sie alle richtig beantwortet wer-
den missen. Eine einzige falsche Antwort hierbei, d.h. eine Nichterfiillung der entsprechen-
den Anforderung, bedeutet, dass die Priifung nicht bestanden werden kann. Bei den Fragen
der "Kategorie-2" ("sehr wiinschenswert") miissen mindestens zwei Drittel, bei denen der
"Kategorie-1" ("wiinschenswert") mindestens die Hdlfte den Sollvorgaben entsprechen.

Ferner sind einige Nachweise zu erbringen, wofiir genaue Vorgaben zur Erfiillung gegeben
werden. Fehlen diese oder sind sie mangelhaft, werden die entsprechenden Fragen mit
"falsch" bewertet. Wie diese Nachweise von uns bewertet werden, wird den Bewerbern zu-
sammen mit der Checkliste zugesandt. In Verbindung mit Kategorie-3-Fragen sind diese Do-
kumente daher essenziell.

Wenn alle o.g. Bedingungen erfiillt sind, hat der Bewerber den ersten Priifungsabschnitt
(CLV und BP) bestanden. Es kann ein auf drei Jahre befristetes Zertifikat ausgestellt werden,
was Uber eine Liste im Internet publiziert wird. Diese Bewertung muss dann natirlich noch
durch ein Audit bestatigt werden, das baldmoglichst von qualifizierten und meist akademi-
schen Fachkraften durchgefihrt wird.

Ein positives Ergebnis wird weiter differenziert, um die Qualitdt des Verpflegungsangebots
zum Ausdruck zu bringen, und zwar durch drei Stufen, ausgedriickt als Kochmitzen (KM):

1KM >> (66 bis unter 80%)
2KM >> (80 bis unter 90%)
3KM >> (ab90%).
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Das erreichte Ergebnis berlicksichtigt auch die Kategorie der Fragen, indem diese entspre-
chend gewichtet werden.

Eine GroBkiiche oder eine Schule, die "nur" 1 KM erreicht, weist be-
reits gute Verhaltnisse auf, die weit liber dem Durchschnitt liegen.

Die beiden héchsten Qualitatsstufen, also ab 2 KM, kénnen allerdings nur vergeben werden,
wenn zusatzliche Bedingungen erflillt werden. Diese werden nachfolgend erlautert.

3.3.2 Zusatzbedingungen ab zwei Kochmiitzen (KM)

3.3.2.1 "Produktion" und "Ausgabe"

a) HeiBhaltezeiten

Ab "2 KM" darf die gesamte HeiBhaltezeit max. 2,5 Stunden (Ausgabe) betragen, also vom
Garende bis zum Ende der Ausgabezeit. Fir den Produzenten heil$t das max. 1 Stunde bis zur
Schule.

Far "3 KM" ist eine GesamtheiRhaltezeit (Ausgabe) von nur noch max. 2 Stunden zul3ssig.
Fir den Produzenten bedeutet das max. die sehr kurze Zeit von einer % Stunde bis zur Schu-
le, was bei temperaturentkoppelter Produktion problemlos maoglich ist.

Hinweis: Weitere Einzelheiten zu den HeiBhaltezeiten sind in den Priifstandards ausfihrlich
dargelegt. Die HeiRhaltezeit beim Produzenten muss kiirzer sein, da nach der Anlieferung
i.D. noch 1,5 Std. bis zum Ende der Ausgabe vergehen. Bei entsprechendem Nachweis kon-
nen die von uns unterstellten Zeiten auch verandert werden.

b) Akzeptanzbefragung

A Ab "2 KM" wird eine regelmaRige Akzeptanzbefragung bei den Schiler/Lehrern verlangt,
die mind. "gut" (<=2,5) ausfallen muss.

A Far "3 KM" muss diese Akzeptanzbefragung mit "gut bis sehr gut" (<=2,0) abschneiden.

c) Angebot ungiinstiger Lebensmittel

Fir "3 KM" diirfen unglinstige Lebensmittel vom Kioskverkauf nicht taglich wahrend der
Offnungszeiten des Mittagessens angeboten werden. Hierzu zihlen z.B. SiiRigkeiten und sii-
Re Backwaren oder gesiiRte oder coffeinhaltige Kaltgetranke.

d) Mikrobiologische Untersuchung

Zusatzlich muss fur "3 KM" noch der Nachweis fiir eine regelmdBige mikrobiologisch-
hygienische Uberpriifung durch ein qualifiziertes Labor erbracht werden. "RegelmiRig"
heil3t hier mind. zweimal pro Jahr in Produktionsbetrieben und mind. einmal fiir die Ausgabe
in der Schule. Der Umfang ist in beiden Bereichen auch unterschiedlich. Hierzu gibt es ge-
nauere Angaben in speziellen Prifformularen.
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Falls keine diesbeziiglichen Kontakte bestehen, kdnnen diese Untersuchungen preisglinstig
von der Hochschule Niederrhein durchgefiihrt werden.

3.3.2.2 "Pausenverpflegung und Kiosk"

Ab "2 KM" missen mind. 50% der angebotenen Brote, Brotchen und Baguettes aus Voll-
kornmehl bestehen.

Zusatzlich dirfen bei "3 KM" keine zuckerhaltigen oder vitaminisierten Getranke, keine sii-
Ben Gebackstiicke, keine SiiBigkeiten oder Salzgeback angeboten werden.

Fiir alle Bereiche gilt, dass die Uberpriifung bei "3 KM" vor Ort (Audit) mit héherer Prioritit
als tblich erfolgt.

3.3.2.3 Ubersicht

Die Bedingungen fir die einzelnen Kochmiitzen werden nachfolgend tabellarisch zusammen-
fassend dargestellt. Zu den Zertifikaten noch folgende Hinweise:

A Zertifizierte Produktionsbetriebe dirfen und sollten den von ihnen belieferten Schulen
die Zertifikate in Kopie zur Verfligung stellen.

A Umgekehrt sollten zertifizierte Schulen als Ausgabestelle von einer zertifizierten GroRki-
che zusatzlich zu ihrem eigenen Zertifikat auch das der Kiiche aushangen.

A Wenn Schulen nicht nur ausgeben, sondern auch produzieren und beide Priifungen be-
stehen, so erhalten sie ein Doppelzertifikat.

A Der Idealfall ist erreicht, wenn in einer Schule auch fir das Kiosk/die Pausenverpflegung
eine Zertifizierung vorliegt. Diese ausgezeichnete Leistung kann auch in einer gesonder-
ten Urkunde zum Ausdruck gebracht werden.

Bewertung Produktion Ausgabe Pause & Kiosk
1 Kochmiitze Alle grundlegenden An-
(66-79%) forderungen werden er-
fallt.

HeiBhaltezeit bis zur Schu-
le max. 1,5 Std.

2 Kochmiitzen Zusatzlich:
(80-89%) HeiRhaltezeit bis zur Schu-
le max. 1 Std.

Akzeptanz der Speisen
mind. "gut" (<2,5)

3 Kochmiitzen Zusatzlich:

(ab 90%) HeiBhaltezeit bis zur Schu-
le max. 0,5 Std.

Akzeptanz der Speisen
"gut bis sehr gut" (<2,0)
Mikrobiol. -hygien. Kon-
trolle (2x/Jahr)

Tab. 2: Kriterien fiir die Vergabe von Kochmiitzen
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4. Sonderzertifizierungen

4.1 Gruppenzertifizierung (GZ)

Fiir eine Gruppe von Schulen, z.B. von einer ganzen Kommune, ist es unter bestimmten Be-
dingungen maoglich, eine sog. "Gruppenzertifizierung" zu erhalten. Dies bedeutet, dass dann
alle Schulen dieser Gruppe das Zertifikat erhalten, aber nur ein Drittel in drei Jahren auditiert
wird. Eine solche Gruppe ist dadurch definiert, dass alle Schulen nach einem einheitlichen,
zentral festgelegten Qualitatsmanagementsystem (QM-System) arbeiten und kontrolliert
werden. Dieses QM-System muss schriftlich vorliegen und allen fiir das Essen zustdndigen
Mitarbeitern in den Schulen vermittelt worden sein. Die Verantwortung liegt bei einer tber-
geordneten Stelle. Dies wird in aller Regel die Zentralkliche sein.

Eine GZ ist sehr empfehlenswert, um eine preisglinstige, einheitliche und weitreichende
Qualitat zu sichern. Mit der GZ wird der Intention des Zertifizierungskonzepts in idealer Wei-
se entsprochen, da eine groBere Zahl von Schulen eingebunden ist. Eine GZ kann nur in
Kombination mit einer zertifizierten Zentralkiiche erfolgen. Wenn eine solche Kiiche nicht
existiert, muss eine geeignete Kiiche, die die Schulen beliefert, hierfir zertifiziert werden.
Fur eine externe Zentralkiiche besteht eine hohere Motivation, ein Zertifikat" zu erwerben,
da dies mit einer gréRBeren Essensbeteiligung "belohnt" wird. Diese Zentralkiiche kann auch
in einer Schule vorhanden sein, wenn ihre Produktionskapazitat flir die anderen Schulen der
Gruppe ausreicht.

Die Einhaltung des QM-Systems in allen Schulen der Gruppe muss Gberwacht werden. Auf
jeden Fall muss ein Weisungsrecht der zentralen Stelle fiir das Personal bestehen oder indi-
rekt sichergestellt sein, so dass Konsequenzen bei Fehlverhalten gezogen werden kdnnen.
Das alleinige Feststellen von Fehlern im Rahmen der Kontrollen, ohne die Mdoglichkeiten, ggf.
auch arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen, reicht daher fir die Vergabe eines Zertifi-
kats nicht aus.

Wenn eine Kommune Interesse hat, einen Teil oder sogar alle ihre Schulen zertifizieren zu
lassen, so ware es sinnvoll, hierfiir einen geeigneten, professionellen Spezialisten heranzu-
ziehen, der dann fiir die notwendige Vereinheitlichung der Arbeitsweise in den Schulen sor-
gen kann. Im Rahmen des Auskunftsverfahrens kann aber auch vorab preiswert geprift wer-
den, wo Schwachstellen sind, so dass notwendige Korrekturen bereits im Vorfeld eines Zerti-
fizierungsantrags vorgenommen werden kénnen.

Das zentral gliltige QM-System muss mindestens die Anforderungen fiir den Bereich "Ausga-
be" enthalten, die im Rahmen der Standards dieses Zertifizierungsverfahrens festgelegt
worden sind. Von der AGS wurde inzwischen ein QM-Leitfaden entwickelt, der zur Verfligung
gestellt und nach dem gearbeitet werden kann, aber nicht muss. Gleichwertige oder ausfiihr-
lichere Systeme kénnen alternativ eingesetzt werden.

Eine Gruppe muss aus mindestens sechs Schulen bestehen. Innerhalb von drei Jahren wird
dann ein Drittel der Schulen auditiert, also mindestens zwei. Wird von mehr als der Halfte
der Schulen das Audit nicht bestanden, so wird dies auf alle Schulen bezogen. Das bedeutet,
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dass die gesamte Gruppe das Audit nicht bestanden hat, wie umgekehrt, beim Bestehen dies
auch fiar alle Schulen gilt. Wenn bei nichtbestandener Prifung auch die Nachaudits nicht be-
standen werden, missten samtliche Zertifikate in dieser Gruppe aberkannt werden. Dies tra-
fe auch fur Schulen zu, die eine Prifung einzeln bestehen wiirden (sie hatten dann die Mog-
lichkeit einer Einzelzertifizierung). Dies verdeutlicht, dass das QM-System und die strikte
Kontrolle fiir alle Schulen von groRer Bedeutung ist.

Kommen spater weitere Schulen hinzu, so wiirden diese Schulen lediglich in das Audit-
Verfahren einbezogen, ohne den Trager oder den Dienstleister innerhalb des Giiltigkeitszeit-
raums erneut zu prifen.

Die Prifung im Rahmen der GZ besteht primar aus drei Hauptteilen:

a) Checklisten-Verfahren der Zentrale

Das Verfahren wird auf die Zentrale angewendet, von wo aus das QM-System gesteuert
wird. Hierbei werden die fiir alle Schulen geltenden Verfahren und Kontrollen liberprift. Fir
diese Anforderungen existiert eine eigene Checkliste, die mit der fir die "Ausgabe" in weiten
Teilen Gbereinstimmt.

Im Unterschied zu einer Einzelzertifizierung werden jedoch mehr Belege gefordert, insbe-
sondere Einzelheiten zum QM-System, wodurch der Bewertungsaufwand deutlich erhoht ist.
Das Checklistenverfahren wird dann nicht mehr fir die Schulen angewendet, da diese ja
konsequent nach den Vorgaben, d.h. dem einheitlichen System der Zentrale, arbeiten sollen.

b) Audits

Zentrale: Um zu Uberprifen, ob das QM-System auch tatsachlich den Anforderungen der
Prifstandards entspricht und in die Praxis umgesetzt wird, erfolgt eine Uberpriifung der
Zentrale. Hierbei geht es um die Angaben, die im Rahmen des Checklistenverfahrens ge-
macht wurden.

Schulen: Bei einem Drittel der Schulen wird liberpriift, ob das QM-System richtig angewen-
det wird. Die AGS legt fest, welche Schulen einer Gruppe im jeweiligen Glltigkeitszeitraum
auditiert werden. Die Wiederholung eines Audits von einer Schule in kurzem Abstand wird
durch ein rollierendes System vermieden.

c) Zertifizierung der Zentralkiiche

Die Zentralklche, die alle Schulen der Gruppenzertifizierung beliefert, muss durch die AGS
zertifiziert sein. Hierbei kann es sich um eine externe GroRkiiche oder eine grofRere Schulki-
che handeln, die fiir alle anderen Schulen mitkochen kann. Sie sollte iber ein entkoppeltes
Verpflegungssystem verfiigen, um die Anforderungen beim Heil3halten erfiillen zu kénnen.

Diese Zertifizierung kann unabhangig von der Gruppenzertifizierung erfolgen. Wenn eine
Zentralkliche, die auch andere Schulen beliefert, bereits zertifiziert ist, ist natirlich keine zu-
satzliche Zertifizierung fur die Gruppenzertifizierung erforderlich.
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4.2 Verbundzertifizierung (VZ)

Diese zweite Form der Sonderzertifizierung geht davon aus, dass zwar eine zentrale Koordi-
nierungsstelle vorhanden ist, die alle wesentlichen Kriterien vorgibt, wie z.B. das Hygiene-
konzept. Andererseits gibt es aber keine Zentralkiiche, die alle Schulen dieses Verbundes be-
liefert. Vielmehr wird in den einzelnen Schulen selbst gekocht. Die Zahl der Kiichen ist hier-
bei nicht wichtig.

Dies hat zur Folge, dass die einzelnen Schulen prinzipiell separat zu bewerten sind, und zwar
nach dem Ansatz "Produktion und Ausgabe unter einem Dach". Da es aber zentrale Vorga-
ben gibt, kann das Checklistenverfahren verkiirzt werden. Alle Vorgaben, die fiir alle Schulen
des Verbundes gelten, werden nur einmal bewertet. Dies kann auch fir die Speisenpldne
zutreffen. Daher missen die Belege nicht von jeder Schule eingereicht werden, sondern nur
dann, wenn es sich um schulspezifische Festlegungen handelt.

Welche Belege einzureichen sind, wird vorab mit der Zentrale festgelegt.

5. Kontrolle beim Zertifizierungsverfahren

Eine Bewertung basiert zunachst ausschliellich auf der eigenverantwortlichen Beantwortung
der Fragen der digitalen Checkliste. Die Aussagen kdnnen erst endglltig beim Audit, also mit
Verzégerung, kontrolliert werden. Um die Ausstellung des Zertifikats nicht bis zu einem Au-
dit zu verzogern, wurden verschiedene Kontroll-Elemente entwickelt. Mit diesen Elementen
kann auch ohne ein Audit ein hohes Mal} an Sicherheit erzielt werden, das die vorzeitige
Ausstellung des Zertifikats rechtfertigt.

Selbstverstandlich wird unseren Bewerbern keine Betrugsabsicht unterstellt. Wir kénnen
jedoch wegen der zunachst ungepriiften Eingaben mit dem Vorwurf konfrontiert werden,
leichtfertig Antworten zu akzeptieren. Aus diesem Grund sind die nachfolgend dargestellten
Malinahmen vorgesehen. Wir bitten um Verstandnis hierfir.

a. Zwei Verantwortliche

Firr die Richtigkeit der ausgefiillten Checkliste missen zwei leitende Personen des Bewerbers
verantwortlich zeichnen, z.B. Geschaftsfiihrer und Kichenleiter. Falls einer oder beide Ver-
antwortlichen ihre Position im Betrieb aufgeben, muss sichergestellt sein, dass das neue
Flihrungspersonal ausreichend liber die Bedingungen des erworbenen Zertifikats informiert
ist. Ferner ist natiirlich auch die Verantwortung fiir die gemachten Aussagen im Checklisten-
verfahren von diesen Personen zu tibernehmen.

b. Nachweise

Einige Aussagen sind durch Nachweise zu belegen. Art und Umfang dieser Nachweise wer-
den im Einzelnen in der Checkliste angegeben. Fehlen diese oder sind sie mangelhaft, so
werden die entsprechenden Fragen mit "falsch" gewertet. Bei Fragen der Kat. 3 wiirde dies
bedeuten, dass der Bewerber die Prifung nicht bestanden hat.
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c. Meldepflicht

Sofern sich die Verhidltnisse in einem Betrieb des Bewerbers nach Ricksendung der beant-
worteten Checkliste dergestalt andern, dass die gemachten Angaben nicht mehr stimmen,
ist der Bewerber verpflichtet, diese Anderungen der Bewertungsstelle baldméglichst zu mel-
den. Im Zweifelsfall empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme zur AG-Schulverpflegung. Ein kon-
kretes Beispiel fiir eine meldepflichtige Anderung wire der Wechsel des Verpflegungssys-
tems, z.B. von "Cook and Hold" zu einem entkoppelten System wie "Cook and Freeze" oder
"Cook and Chill". Unter Umstanden verbessert sich dadurch sogar lhre Punktzahl, so dass
sich der Qualitatsstandard erhéht.

d. Audits

Durch autorisierte Personen der Hochschule Niederrhein werden regelmaRig Audits durch-
gefiihrt. Hierbei handelt es sich um Ortsbesichtigungen, bei denen alle wichtigen Aussagen
in der Checkliste nach einem festgelegten Plan iberprift werden.

Die Besichtigung bezieht sich auf Aussagen in der Checkliste, die Nachweisdokumente, Gera-
te sowie Einrichtungen im Produktionsbetrieb. Es werden Temperaturmessungen sowie sen-
sorische Uberpriifungen durchgefiihrt. Wichtiges wird fotografisch festgehalten.

Die von uns durchgefiihrten Audits (=extern) erfolgen in allen zertifizierten Betrieben. Aus-
nahmen sind die Gruppenzertifizierungen (s.0.). Die Auditierung erfolgt so friih wie moglich,
auf jeden Fall innerhalb des ersten Jahres. In den beiden Folgejahren miissen interne Audits
durch eigene, qualifizierte Personen erfolgen. Hierfir wird ein geeigneter Auditplan zur Ver-
figung gestellt. Selbst erstellte Auditplane sind nach Ricksprache mit uns auch einsetzbar.
Die Ergebnisse sind in schriftlicher Form zu tGbermitteln. Eventuelle Mangel sind zeitnah ab-
zustellen.

e. Streichung aus dem Internet

Sollte sich bei einem Audit oder auf anderen Wegen herausstellen, dass Antworten auf gra-
vierende Fragen (Kat. 3) nicht belegt werden konnen, wird der Betrieb aus unserer Internet-
liste gestrichen. Eine erneute Bewerbung ist prinzipiell moglich.

f. Vertragsstrafe

Falls es offensichtlich ist, dass sich der Bewerber die Erteilung eines Zertifikats erschlichen
hat, so muss er eine Vertragsstrafe in Hohe von 5.000 € zahlen. Dies ist notwendig zum
Schutz aller ehrlichen Teilnehmer am Verfahren sowie zur Wahrung der Seriositdt des ge-
samten Konzepts.

6. Wiederholungsregelung

6.1 Wiederholung nach Ablauf des Giiltigkeitszeitraums

Betriebe bzw. Schulen, die das Zertifizierungsverfahren erfolgreich absolviert haben, dirfen
das Zertifikat drei Jahre nutzen. Dann muss das ganze Verfahren (Checkliste, Belegprifung
und Audit) wiederholt werden. Der Vertrag verlangert sich automatisch, wenn nicht drei
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Monate vorher gekiindigt wird. Bei Klindigung wird der Betrieb aus dem Internet gestrichen.
Auf den Bewertungsbescheiden und Zertifikaten wird vermerkt, wie lange sie giiltig sind.

6.2 Wiederholungen zur Verbesserung der Bewertung

Ein Betrieb, der das Verfahren bestanden hat, aber mit der Bewertung noch nicht zufrieden
ist, kann seine Defizite beseitigen und danach jederzeit, also auch innerhalb des Glltigkeits-
zeitraums, das Checklistenverfahren kostenpflichtig wiederholen. Die Auditierung ist davon
u.U. nicht betroffen. Wer beispielsweise "nur" 1 Kochmiitze erzielte, kann auf diese Weise 2
oder 3 erreichen, vorausgesetzt, die entsprechenden Zusatzbedingungen werden eingehal-
ten.

6.3 Wiederholungen bei nicht bestandener Priifung

a) Checklistenverfahren (incl. Belegpriifung)

Wenn das Checklistenverfahren nicht bestanden wurde, kann es beliebig oft wiederholt
werden. Fiir jede Auswertung ist dann nur der Preis fiir die Uberpriifung per Checkliste mit
Belegprifung zu entrichten.

b) Audits

Bei einem nicht bestandenen Audit missen innerhalb von drei Monaten die wesentlichen
Fehler beseitigt werden. Wir behalten uns vor, den Betrieb fir diese Zeit von der Positivliste
zu streichen und das Zertifikat zurlickzufordern, in Abhangigkeit von der Art der Fehler. Wird
ein erneutes, kostenpflichtiges Audit wiederum nicht bestanden, streichen wir den Betrieb
auf jeden Fall aus dem Internet. Das Zertifikat muss zurickgesandt werden. Auf Wunsch
konnen danach weitere, kostenpflichtige Audits durchgefiihrt werden. Erst nach dem Beste-
hen eines dieser Audits wird der Betrieb wieder im Internet erscheinen.

7. Abwicklung des Zertifizierungsverfahrens

Die Abwicklung des gesamten Verfahrens erfolgt nicht mehr Gber die Hochschule Nieder-
rhein. Die Fa. "S&F Modernes Verpflegungsmanagement" handelt im Auftrage der Hoch-
schule und wird Sie Uber alle Schritte informieren. Sie erhalten auch eine Rechnung von der
Fa. S&F, also nicht von der Hochschule. Nachfolgend werden die wichtigsten Schritte zum
Ablauf des Bewertungs- bzw. Zertifizierungsverfahrens dargestellt.

a)  Sie schlieRen zundchst mit S&F einen Vertrag ab, in dem Sie sich mit dem Verfahren
einverstanden erklaren.

b) Sie erhalten eine Rechnung und liberweisen den Betrag.

c) Nach Eingang der Zahlung wird Ihnen die jeweilige Checkliste als Excel-Datei incl. der
Prafformulare per E-Mail zugesandt.

d)  Die Checkliste wird von lhnen ausgefillt und auf einer CD gespeichert. Diese wird incl.
der geforderten Kopien der Belege an S&F zuriickgesandt. Die Datentrager bitten wir
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zu beschriften und die Kopien mit dem Ubersichtsblatt geordnet gem. Vorgaben einzu-
reichen. Die Belege entfallen beim Auskunftsverfahren (s.u.).

e) Die Angaben werden ausgewertet und das Ergebnis wird Ihnen auf schriftlichem Wege
mitgeteilt.

f) Handelt es sich um eine Bewerbung fiir ein Zertifikat und wurde die Uberpriifung be-
standen, erhalten Sie zusatzlich das entsprechende Zertifikat. Das Ergebnis wird au-
Rerdem ins Internet (Positivliste) gestellt. Die Zahl der erreichten "Kochmitzen" wird
angegeben. Dort ist das Ergebnis allen Interessenten zuganglich.

g)  Waurde nur ein Auskunftsverfahren beantragt, erhalten Sie nur das Ergebnis mitgeteilt.

h)  Innerhalb von einem Jahr wird ein Audit durchgefiihrt. Der Auditor wird den Betrieb
mit kurzer Voranmeldung besuchen. Werden alle Angaben der Checkliste sowie der
Dokumente und einwandfreie Verhaltnisse vor Ort durch das Audit bestatigt, wird dies
im Internet entsprechend gekennzeichnet. Uber das Audit wird ein Bericht verfasst.

i) Bei Nichtbestehen sind Wiederholungen moglich (s.o.).

i) In den beiden Folgejahren finden interne Audits statt, Gber die jeweils ein Bericht ver-
fasst wird. Diese Berichte werden S&F zugesandt. Werden hierbei Mangel festgestellt,
so sind Fristen flir deren Beseitigung anzugeben. Der Kontrollbericht wird ebenfalls
S&F zur Verfligung gestellt.

8. Auskunftsverfahren

Ein Zertifikat fir ein Prifobjekt wird grundsatzlich nur vergeben, wenn die vom Bewerber
gemachten Angaben (berpriift werden. Bewertungen sind aber auch ohne Uberpriifung
moglich (sog. Auskunftsverfahren). Hierbei wird nur das erzielte Ergebnis aufgrund der ein-
gereichten Angaben mitgeteilt.

Werden beim Auskunftsverfahren die Kriterien fiir mind. eine Kochmitze erfiillt, so ist we-
gen der fehlenden Uberpriifung eine Werbung nicht zulédssig. Die Ergebnisse werden auch
nicht ins Internet gestellt. Sie dienen nur der internen Information desjenigen, der eine Aus-
kunft erbat. Sie kdnnen aber spater unter Anrechnung der Kosten in ein Zertifizierungsver-
fahren Uberfihrt werden. Mit dem Auskunftsverfahren bieten wir eine sehr preisglinstige
Moglichkeit, die Behandlung der Speisen in Schulen oder Produktionsbetrieben einmal tGber-
prifen zu lassen.

Wenn die Kriterien fir mind. eine Kochmiitze erfullt werden, kann das Auskunfts- in ein
normales Zertifizierungsverfahren tberfiihrt werden. Die Kosten flr das Auskunftsverfahren
werden hierbei voll angerechnet.

9. Bewertung von Bewerbern fiir ein Ausschreibungsverfahren

Eine der wichtigsten Fragen bei der Schulverpflegung in Kommunen ist die Entscheidung fir
einen Dienstleister aus einer Schar von Bewerbern. Die Kriterien hierflr sind haufig nicht op-
timal, meist entscheidet nur der Preis des Essens. Es kann auf absehbare Zeit nicht davon
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ausgegangen werden, dass in allen Gegenden Deutschlands durch die AGS zertifizierte Pro-
duzenten zur Verfligung stehen. Dann brauchte nur noch ein passender Dienstleister aus der
Positivliste ausgewahlt zu werden. Um auch bei nicht zertifizierten Bewerbern eine qualifi-
zierte Aussage Uber deren Eignung treffen zu kénnen, bietet die AGS eine Bewertung auf der
Basis des beschriebenen Auskunftsverfahrens an.

Das Auskunftsverfahren ist gut geeignet, bei der Auswahl von Bewerbern fiir die Belieferung
mit warmen Speisen eine wertvolle Entscheidungshilfe zu geben. Alle Bewerber kénnen nach
einem komplexen und einheitlichen Verfahren bewertet werden. Die Eingaben in die Check-
listen sollten hierbei von einer externen oder internen Fachkraft (z.B. der Kommune) fir alle
Bewerber in gleicher Weise vorgenommen werden. Idealerweise ist hierfiir nur eine Fach-
kraft verantwortlich. Dies tragt wesentlich dazu bei, dass die Eingaben korrekt und ver-
gleichbar erfolgen und somit die Ergebnisse der Bewertung eine hohe Aussagekraft haben.

10. Hilfestellung durch Beratung

Viele Schulen bendétigen eine Hilfestellung bei der Planung und Durchfiihrung der Verpfle-
gung. Die AGS kann in diesen Fallen nur indirekt, z.B. durch das Auskunftsverfahren, Hilfe-
stellung geben. Dariiber hinausgehende Beratungs- oder Planungsarbeit kann die AGS nicht
leisten. Es ist auch erklartermaBen nicht die Absicht des Zertifizierungsprojekts, Beratungen
und Planungsarbeiten durchzufiihren. Dennoch soll Schulen, aber auch Betreibern von Zent-
ralkiichen, Giber die Ergebnisse der Bewertungen hinaus geholfen werden, deren Verhaltnis-
se zu optimieren.

Durch die Kooperation der Hochschule Niederrhein mit der "S&F Modernes Verpflegungs-
management”, einem erfahrenen Dienstleister auf dem gesamten Gebiet der Gemein-
schaftsverpflegung, kann auch eine direkte Beratung und Betreuung erfolgen. Einzelheiten
mussen mit S&F vereinbart werden.

Eine solche Beratung hat jedoch Konsequenzen fir die Zertifizierung, da die S&F dann nicht
mehr das Audit durchfiihren kann. In diesen Fallen wird das Audit von der Hochschule Nie-
derrhein durchgefiihrt, also von anderen Personen, die nicht an der Beratung beteiligt wa-
ren.

11.Sonstiges
a) Qualifikation und Legitimation fiir Audits

Fir die Audits werden Fachkrafte eingesetzt, die durch ihre Ausbildung und Berufserfahrung
dafir qualifiziert sind und entsprechend eingearbeitet wurden. Sie missen i.d.R. an Audits
der AGS teilgenommen und dann erfolgreich durchgefiihrt haben, bevor sie zu selbstdndigen
Audits berechtigt sind. Bei den Auditoren handelt es sich meist um Diplom-Oecotropholog-
Innen. Alle fiir die Hochschule tatigen Personen werden mit einer Legitimation ausgestattet.
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b) Ansprechpartner der Fa. S&F-Consulting Modernes Verpflegungsmanagement GmbH

Ulrich Fladung Manuel Potthoff

Geschaftsfuhrender Gesellschafter der Consultant der

S&F-Consulting S&F-Consulting

David-Gans-StraRe 1 David-Gans-StraRe 1

D- 59555 Lippstadt D- 59555 Lippstadt

Deutschland Deutschland

Telefon: +49 / (0) 2941 / 761024 Telefon: +49 (0) 173 / 3413255

Fax: +49 (0)2941 / 7610-10 Fax: +49 (0)2941 / 7610-10

E-Mail: ufladung@sundf-consulting.de E-Mail: mpotthoff@sundfconsulting.de
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12. Zusammenfassung

Die AGS hat zusammen mit der Verbraucherzentrale NRW ein umfangreiches und doch ein-
fach durchzufiihrendes Zertifizierungsverfahren entwickelt, mit dem Zentralkiichen und
Schulen gleichermalien Uberpriift werden kdnnen. Werden die Anforderungen erfillt und
durch ein Audit bestatigt, kann ein Zertifikat vergeben werden. Diese Informationen stehen
allen an einer qualitativ hochwertigen Verpflegung Interessierten via Internet (Positivliste)
zur Verfligung. Sie dienen als Orientierung fir Kommunen und Schulen bei der Wahl eines
Dienstleisters, erleichtern aber auch den Eltern die Entscheidung fir eine Schule mit gutem
Verpflegungsangebot, da alle wesentlichen Aspekte bei der Uberpriifung beriicksichtigt
werden. Somit muss nicht mehr nur auf der Basis des Preises entschieden werden, was
meist zu schlechten Ergebnissen fiihrt.

Uber das Auskunftsverfahren kénnen Dienstleister auch ohne eine Zertifizierung bewertet
werden. Die Ergebnisse weisen allerdings nicht die gleiche Sicherheit auf, da sie nicht von
der AGS Uberprift werden. Hierflr sollte eine qualifizierte Kraft, z.B. von einer Kommune
oder als externer Berater, die Antworten der Fragen unserer Checkliste eingeben und anschl.
durch die AGS bewerten lassen. Eine solche Uberpriifung ist sehr preiswert und liefert Er-
gebnisse auf einer breiten Bewertungsbasis. Dieses Verfahren kann auch im Rahmen einer
Ausschreibung zur Bewertung der Bewerber genutzt werden.

Um eine moglichst grof¥flachige Qualitat der Schulverpflegung zu erreichen, wurde das
Gruppenzertifikat entwickelt. Mit diesem konnen alle Schulen ausgezeichnet werden, die
nach einem einheitlichen, zentral kontrollierten Qualitatsmanagement-System arbeiten.
Hiermit kdnnen die Zertifizierungskosten fiir die Schulen bzw. die Kommune noch weiter re-
duziert werden, ohne hohe Qualitatsanforderungen aufgeben zu mussen.

Mit einem Zertifikat kann die Qualitdt dauerhaft gesichert werden, da es zu gewissenhafter
Einhaltung der Anforderungen verpflichtet, was auch regelmaRig kontrolliert wird. Treten
Anderungen im Verpflegungssystem ein, miissen diese den vorgegebenen Standards ent-
sprechen und sind mit der Zertifizierungsstelle abzustimmen. Somit konnen Schule, Kom-
mune und Eltern sicher sein, dass die hohe Qualitit der Verpflegung auch bei Anderungen
erhalten bleibt.

Um auch denjenigen Zentralkiichen oder Schulen zu helfen, die den Anforderungen aus ei-
genen Kraften nicht geniigen koénnen, ist es moglich, Gber die Fa. S&F Beratungs- und
Planungsarbeiten in Anspruch zu nehmen. Diese schlagen alle notwendigen MaRnahmen auf
der Basis des Bewertungsergebnisses vor und sorgen auch fiir deren Umsetzung.
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13. Muster-Zertifikat und Giitesiegel

AGS

Alle Betriebe, die das Zertifizierungsverfahren bestanden haben, erhalten ein Zertifikat, wel-
ches die bewertete Kategorie, die erreichten Kochmiitzen und den Giiltigkeitszeitraum aus-

weist.

Hochschule Niederrhein \ Decotrophologie

Urdversity of Appliad Sclarces Faculty of Food, Hutriton
und Hospilulity Scierces

Zertifikat fur Schulverpflegung

[
orie Produktion

Die

Zentralkiiche
Gourmetstr. 1
47798 Krefeld

hat die Uberpriifung der Schulverpflegung am 26. August 2010
bestanden und wurde mit drei von drei Kochmiitzen bewertet.

(P L ¢

Dieses Zertifikat ist giiltig bis 25.08.2013

j f 7 . "
Hochschule Niederhein el L‘ £ Mﬂm
AG Schulverpflegung i 7 :
Rheydter Strafie 277 o M
41065 Manchengladbach Prof. Dr. Giinther Wentzlaff Prof. Dr. Violker Peineft
T 1ein.de
www.ag-schuhverpflegung.de
= = :
mit der Verbraucherzentrale NRW Médnchengladbach, den 28.08.2010

Zudem konnen zertifizierte Betriebe das entsprechende Giitesiegel der AGS nutzen, um auf
ihre Zertifizierung hinzuweisen.

Hochschule Niederrhein, FB05, AG-Schulverpflegung, Rheydter Str. 277, 41065 MG

Seite 17




	1. Einführung
	2. Übersicht über die Nutzungsmöglichkeiten des Konzepts
	3. Einzel-Zertifizierung 
	3.1  Bewertungsarten
	3.2 Bewertungsobjekte
	3.3 Kriterien der Einzel-Bewertungen
	3.3.1 Grundsätzliches zur Bewertung
	3.3.2 Zusatzbedingungen ab zwei Kochmützen (KM)
	3.3.2.1 "Produktion" und "Ausgabe"
	3.3.2.2 "Pausenverpflegung und Kiosk"
	3.3.2.3 Übersicht



	4. Sonderzertifizierungen
	4.1 Gruppenzertifizierung (GZ)
	4.2 Verbundzertifizierung (VZ)

	5. Kontrolle beim Zertifizierungsverfahren
	6. Wiederholungsregelung
	6.1 Wiederholung nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums
	6.2 Wiederholungen zur Verbesserung der Bewertung
	6.3 Wiederholungen bei nicht bestandener Prüfung

	7. Abwicklung des Zertifizierungsverfahrens
	8. Auskunftsverfahren
	9. Bewertung von Bewerbern für ein Ausschreibungsverfahren
	10. Hilfestellung durch Beratung
	11. Sonstiges
	12.  Zusammenfassung
	13.  Muster-Zertifikat und Gütesiegel

